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112 Bücher-Rundschau

Otto Weiß: Boll nnd Staat der Schweizer. Schultheß ck Co., Zürich 1S3S.
An informatorischen Schriften über Volk und Staat der Schweizer besteht

an sich kein Mangel, Doch wandelt sich unter unseren Augen der Inhalt dessen,
worüber wir eine Information wünschen. Die wirtschaftlichen Nöte der Krise
lassen uns stärker nach der besonderen Struktur unserer Wirtschaft fragen; die
staatspolitischen Wandlungen rundum nach der Eigenart unseres staatlichen
Aufbaus; das Ringen der politischen Ideen, die noch zu keiner Zeit Grenzen
respektiert haben, macht es notwendig, sich über sie und ihre Angriffsflächen innerhalb

nnseres Landes ein Bild zu machen.
Deshalb kann eine Staatsbürgerkunde — und um eine solche handelt es sich

bei der Schrift von Otto Weiß „Volk und Staat der Schweizer" — nicht bei einem
trockenen Beschreiben und Referieren stehen bleiben, sondern muß in dem
notwendig zu vermittelnden Wissensstoff stets den Punkt suchen, wo die Fragen, die
uns in Gegenwart und Zukunft zu beantworten aufgegeben sind, ansetzen.

Die Schrift wendet sich an jeden Schweizer; sie will aber besonders ein
Hilfsmittel für den staatsbürgerlichen Unterricht des schweizerischen Mittelschülers sein.
Mit Rücksicht auf diesen schulischen Zweck war eine gewisse Zurückhaltung in Lob
und Tadel zugunsten eines Verfahrens, das auf politische Urteilsbildung beim
jungen Menschen ausgeht, indem es da und dort nmstrittene Probleme unseres
öffentlichen Lebens und politischer Regelungen — man nehme etwa die Politik
einer differenziellen Neutralität oder die Wirtschaftspolitik des staatlichen Jnter-
ventionismus u, a, m, — wenigstens hindurchschimmern läßt, wohl das Gegebene.

Neben einem kurzen Abschnitt über Land, Volk und das geschichtliche Erbgut,
das in seiner Behandlung vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, liegt der Akzent
der Schrift einerseits auf dem gesellschaftlichen Gehalt der Eidgenossenschaft, nämlich

Wirtschaft, sozialer Lage und kulturellen Verhältnissen, andererseits auf der
staatlich-politischen Sphäre. In ihrem Zusammenhang erfahren Staatsaufbau,
Berfassungsinhalt und Berfasfungssinn, das Wesen unseres politischen Lebens unter
ziemlich weitem Eingehen auf die politischen Ideen der Gegenwart, das schweizerische

Parteienwesen, die Bezirke politischer Gestaltung, die Sphäre des Rechts
und die Einrichtungen der Landesverteidigung ihre Behandlung.

Der ganze Tenor des Büchleins bezweckt die Kräftigung des demokratischen
Bewußtseins und klingt aus in der Forderung nach Bewährung inmitten
andersgerichteter Tendenzen, Ein kurzes Literaturverzeichnis ergänzt den überaus
inhaltsreichen Leitfaden,

Hans v, Berlepsch-Valendas,

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr, Jann v. Sprecher. Schriftleitung, Verlag u.
Versand: Zürich 2, Stockerstr. 64. Druck: A.-G. Gebr. Leemann <K Co., Stockerstr. 64,
Zürich 2. — Abdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist unter Quellenangabe

gestattet, — Übersetzungsrechte vorbehalten.
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